Anlage F

1) Vom Firmeninhaber, den vertretungsberechtigten Gesellschaftern, den Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern, dem Korrespondentreeder - wenn dessen Vollmacht hierzu nicht ausreicht, von allen Mitreedern der Partenreederei - bzw. einer bevollmächtigten Person zu unterzeichnen. Bei Unterzeichnung durch einen Bevollmächtigten ist die Vollmacht dem Verwendungsnachweis  beizufügen. Bei der Unterschrift ist mit Schreibmaschinenschrift der Name des Unterzeichnenden zu vermerken.

2) Die Angaben zur Besetzung des Schiffes mit Seeleuten (auch Seeleute, die aufgrund von Krankheits- und Urlaubszeiten nicht an Bord waren) sind entsprechend dem folgenden Beispiel vollständig und ausgeschrieben einzutragen. Auch nach dem 1. Januar 2010 beschäftigte Seeleute, die im Antrag nicht angegeben waren, sind hier aufzuführen (im folgenden Beispiel der Schiffsmechaniker):

	
	Bordposition
	Seemann
	Nationalität
	Bordposition
gemäß Nr. 4.5
der Richtlinien
	Beschäfti-

gungs-

zeitraum

	
	
	
	
	Bitte ankreuzen*
	

	
	
	Name
	Vorname
	Geburts-datum
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	vom
	bis

	
	Kapitän
	Müller
	Georg
	21.03.1947
	Deutsch
	X
	
	
	
	
	
	01.01.10
	31.12.10

	
	1. Offizier
	Meyer
	Susanne
	22.07.1963
	Deutsch
	
	X
	
	
	
	
	01.01.10
	16.08.10

	
	2. Techn. Offizier*)
	Schmidt
	Franz
	07.10.1976
	Deutsch
	
	
	X
	
	
	
	01.01.10
	31.12.10

	
	Schiffsmechaniker
	Peters
	Dieter
	25.08.1965
	Deutsch
	
	
	
	
	X
	
	14.02.10
	31.12.10

	
	Maschinenmann
	Zimmer
	Hans
	10.02.1974
	Portugiesisch
	
	
	
	
	
	X
	01.01.10
	31.12.10


*) in der Erfahrungsseefahrtzeit, Abschluss der schulischen Ausbildung zum Offizier zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Richtlinien (8. September 2010) nicht älter als vier Jahre

3) Soweit der vorgesehene Platz für die erforderlichen Angaben nicht ausreichen sollte, können zusätzliche Blätter mit den entsprechenden Angaben in der 
Anlage II eingefügt werden.

4) Seeleute mit Schiffsmechanikerbrief werden, soweit ihre Bordpositionen den Mannschaftsdienstgraden zuzurechnen sind, als Schiffsmechaniker gefördert.
